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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Gülseren Demirel, Ludwig 
Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie 
Schuhknecht, Benjamin Adjei, Andreas Birzele, Cemal Bozoğlu, Maximilian 
Deisenhofer, Toni Schuberl, Florian Siekmann und Fraktion (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Aus für unabhängige Asylverfahrensberatung muss verhindert werden 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für die Fortführung der 
unabhängigen Asylverfahrensberatung einzusetzen. 

 

 

Begründung: 

Das Bundesministerium des Innern hat den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege 
mitgeteilt, die unabhängige Beratung Schutzsuchender im Asylverfahren einschließlich 
der besonderen Rechtsberatung für vulnerable Schutzsuchende ab 2027 nicht mehr 
finanzieren zu wollen. Damit stünde ein erst 2023 eingeführtes, gesetzlich verankertes 
Angebot vor dem Aus. Für Menschen im Asylverfahren würde eine zentrale Unterstüt-
zung wegfallen – mit gravierenden Folgen für Betroffene, Rechtsstaat und Funktionsfä-
higkeit des Asylsystems. 

Ziel der unabhängigen Beratung ist es, dass Schutzsuchende das Verfahren verstehen 
und alle relevanten Schutzgründe so früh wie möglich vortragen. Diese Art der Unter-
stützung ist im Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) explizit vorgesehen. 
So werden Fehlentscheidungen vermieden, Verfahren beschleunigt und die Akzeptanz 
staatlicher Entscheidungen gestärkt. Besonders schutzbedürftige Personen – etwa 
traumatisierte Geflüchtete, Opfer sexualisierter Gewalt oder queere Personen – können 
frühzeitig identifiziert werden, damit ihre Bedürfnisse im Asylverfahren und bei der Un-
terbringung berücksichtigt werden.  

Gerade vor dem Hintergrund der ab Juni anstehenden Verschärfungen im Asylrecht – 
etwa Einschränkungen der Bewegungsfreiheit oder beschleunigte Verfahren mit ver-
kürzten Rechtsmittelfristen – ist eine qualifizierte, unabhängige Beratung unverzichtbar 
für effiziente und rechtsstaatliche Asylverfahren. 

Das Bundesministerium verkündete den Trägern, ab 2027 keinerlei Mittel mehr aus dem 
Bundeshaushalt zur Verfügung zu stellen und begründete seine Entscheidung mit dem 
Ergebnis einer Evaluation der Forschungsstelle des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge. Die Ergebnisse dieser Evaluation, die im Koalitionsvertrag vereinbart wor-
den war, wurden aber bislang weder veröffentlicht noch den Trägern zugänglich ge-
macht.  

Damit droht eine gerade erst aufgebaute bundesweite Infrastruktur zu zerbrechen und 
zwar ohne dass eine politische Entscheidung offen und faktenbasiert diskutiert wurde. 

Eine aktuelle Wirkungsanalyse der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege (BAGFW), die dem Bundesministerium des Innern vorliegt, belegt hingegen die 
positiven Effekte des Programms. 
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Seit Start des Bundesprogramms 2023 wurde die Asylverfahrensberatung innerhalb 
von zwei Jahren bundesweit aufgebaut. Bereits 2024 konnten über ein Viertel aller Asyl-
suchenden erreicht werden. An rund 225 Standorten werden Schutzsuchende, darunter 
auch besonders Vulnerable, im Asylverfahren qualifiziert beraten. 

Individuelle Beratung hilft Schutzsuchenden, ihre Rechte und Pflichten zu verstehen 
und ihre Schutzgründe strukturiert darzulegen. Das verbessert die Qualität der Ent-
scheidungen, verkürzt Verfahren und verhindert aussichtslose Anträge und Klagen. Da-
von profitieren nicht nur die Betroffenen, sondern auch Behörden und Gerichte. 

In der Beratung werden besondere Schutzbedarfe – etwa bei unbegleiteten Minderjäh-
rigen, Opfern von Gewalt oder traumatisierten Personen – systematisch erfasst und an 
die zuständigen Stellen gemeldet. Das ist ein zentraler Baustein zur Erfüllung der men-
schen- und europarechtlichen Verpflichtungen Deutschlands. 

 

 


